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2. Diese Dividenden können jedoch auch in dem Vertrag- 
Staat, in dem die Gesellschaft, von der die Dividenden 
erzielt werden, ansässig ist, nach dem Recht dieses Staa
tes besteuert werden; die Steuer, darf aber, wenn der 
Empfänger der Dividenden der Nutzungsberechtigte ist, 
nicht übersteigen:
(a) 10 Prozent des Bruttobetrages der Dividenden, wenn 

der Nutzungsberechtigte eine Gesellschaft (jedoch 
keine Personengesellschaft) ist, die unmittelbar über 
mindestens 25 % des Kapitals der die Dividenden 
zahlenden Gesellschaft verfügt;

(b) 20 Prozent des Bruttobetrages der Dividenden in al
len anderen Fällen.

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesell
schaft in bezug auf die Gewinne, aus denen die Dividen
den gezahlt werden.

3. Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Dividen
den“ bedeutet Einkünfte aus Aktien oder anderen Rech
ten — ausgenommen Forderungen — mit Gewinnbeteili
gung sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stam
mende Einkünfte, die nach dem Steuerrecht des Staates, 
in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den 
Einkünften aus Aktien gleichgestellt sind, und umfaßt 
alle anderen Einkünfte, die nach dem Recht des Ver
tragstaates, in dem die ausschütt'ende Gesellschaft an
sässig ist, als Dividenden oder Ausschüttung einer Ge
sellschaft behandelt werden;

4. Die Absätze (1)- und (2) sind nicht anzuwenden, wenn 
der in einem Vertragstaat ansässige Nutzungsberechtigte 
im anderen Vertragstaat, in dem die die Dividenden zah
lende Gesellschaft ansässig ist, eine gewerbliche Tätig
keit durch eine dort gelegene Betriebstätte oder eine 
selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Ein
richtung ausübt und die Beteiligung, für die die Divi
denden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betrieb
stätte oder festen Einrichtung gehört. In diesem Fall ist 
Artikel 7 beziehungsweise 15 anzuwenden.

5. Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft 
Gewinne oder Einkünfte aus dem anderen Vertragstaat, 
so darf dieser andere Staat weder die von der Gesell
schaft gezahlten Dividenden besteuern, es sei denn, daß 
diese Dividenden an eine im anderen Staat ansässige 
Person gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen 
Staat gelegenen Betriebstätte oder festen Einrichtung ge
hört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für 
nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn 
die gezahll en Dividenden oder die nichtausgeschütteten 
Gewinne ganz oder teilweise aus im anderen Staat er
zielten Gewinnen oder Einkünften bestehen.

Artikel 11 
Zinsen

1. Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen und an 
eine im anderen Vertragstaat ansässige Person gezahlt 
werden, können in dem anderen Staat besteuert wer
den.

2. Diese Zinsen können jedoch auch in dem Vertragstaat, 
aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates be
steuert werden; die Steuer darf aber, wenn der Empfän
ger der Zinsen der Nutzungsberechtigte ist, 10 Prozent 
des Bruttobetrages der Zinsen nicht übersteigen.

3. Ungeachtet des Absatzes (2) dieses Artikels werden Zin
sen, die aus einem Vertragstaat stammen, in diesem Staat 
von der Steuer ausgenommen, wenn sie von der Regie
rung 'des anderen Vertragstaates oder einer, seiner Ge
bietskörperschaften oder einer Behörde oder Institution 
dieser Regierung oder Gebietskörperschaft erzielt werden.

4. Der in diesem Artikel verwendete Ausdrude „Zinsen“ 
bedeutet Einkünfte aus Forderungen jeder Art, auch 
wenn die Forderungen durch Pfandrechte an Grundstük- 
ken gesichert oder mit' einer Beteiligung am Gewinn des 
Schuldners verbunden sind, und insbesondere Einkünfte 
aus öffentlichen Anleihen und aus .Obligationen; er be
deutet jedoch nicht Einkünfte, die gemäß Artikel 10 die
ses Abkommens als Ausschüttung behandelt werden. Zu
schläge für verspätete Zahlung gelten nicht als Zinsen 
im Sinne dieses Artikels.

5. Die Absätze (1) und (2) dieses Artikels sind nicht anzu
wenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige Nut
zungsberechtigte im anderen Vertragstaat, aus dem,dle 
Zinsen stammen, eine gewerbliche Tätigkeit durch eine 
dort gelegene Betriebstätte oder eine selbständige Arbeit 
durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und 
die Forderung,* für die die Zinsen gezahlt werden, tat
sächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung 
gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Ar
tikel 15 anzuwenden.

V *
6. Zinsen gelten dann als aus einem Vertragstaat stam

mend, wenn der Schuldner dieser Staat selbst, eine sei
ner Gebietskörperschaften oder eine in diesem Staat an
sässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Zinsen, 
ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragstaat an
sässig ist oder nicht, in einem Vertragstaat eine Betrieb
stätte oder eine feste Einrichtung und ist die Schuld, für 
die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der Betrieb
stätte oder der festen Einrichtung eingegangen worden 
und trägt die Betriebstätte oder die feste Einrichtung 
die Zinsen, so gelten die Zinsen als aus dem Staat stam
mend, in dem die Betriebstätte oder die feste Einrichtung 
liegt.

7. Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungs
berechtigten oder zwischen jedem von ihnen und einem 
Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb 
die Zinsen, gemessen an der zugrunde liegenden Forde
rung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberech
tigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird 
dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet.

. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach dem 
Recht eines jeden Vertragstaates und unter Berücksich
tigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens 
besteuert werden.

Artikel 12 
Lizenzgebühren

1. Lizenzgebühren, die aus einem Vertragstaät stammen 
und von einer im änderen Vertragstaat , ansässigen Per
son erzielt werden, können in diesem anderen Staat be
steuert werden. •

2. Diese Lizenzgebühren können jedoch auch in dem Ver- 
tragstäat, aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses 
Staates besteuert werden; die Steuer darf jedoch, wenn 
der Empfänger der Lizenzgebühren der Nutzungsberech
tigte ist, 10 Prozent des Bruttobetrages der Lizenzgebüh 
ren nicht übersteigen.

3. Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Lizenzge
bühren“ bedeutet Vergütungen jeder: Art, die für die 
Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urhe
berrechten an literarischen, künstlerischen oder wissen 
schaftlichen Werken, einschließlich kinematographischer 
Filme und Filme oder Tonbänder für Rundfunk- oder 
Fernsehsendungen,, von Patenten, Warenzeichen, Mu
stern oder Modellen, Plänen, Formeln oder Verfahren 
oder für die Benutzung oder das Recht auf Benutzung 
gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher 
Ausrüstungen oder für die Mitteilung gewerblicher, kauf-


